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Förderung von Investitionen in kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) im Landkreis Lalneburg

Zur Schaffung neuer und Sicherung vofiandener Aöeitsplätse gev/ährt der Landkreis
Lüneburg Zuachüsse für kleine und mifrelständische Untemehmen'

Die Gewährung dies€r Zuschüss€ erfolgt unler Anwendlng der Verordnung.(EG) Nr'
7ötzooi ä"i xät.i.sion vom 12 Janüar 2ool üb€r die Anwendung der Artikel 87
ünlJe8 Lö:v"ttoS ""f staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Untemehmen (KMU-

iÄiiätung"iÄiä*rg), veröffentticht im Amlsblatt L 10/33 der Europäischen Ge-
meinschaft vom 13.0'1.2001.

Ein Anspruch auf Ge\,€hrung eines Zuschusses nacfi dieser Ridltlinie besteht nicht'
viäimJnl enmrreioet der La;dkreis Lüneburg als bewilligende Stelle nactr pflichtge-

raä"* g-"aa"n und im Rahmen der vertügbaren Haushaltsmittel Der.Landkreis
Lüneburg sett hiertür Mittel aus dem sog ,,Regionalisierten Teilbudger enrspre-
chend der Landesrahmenregelung EFRE ein.

Geoenstand der Förderunq

Gefördert werden folgende Investitionsvothaben:

- Enichtung einer Betriebsstätts, wenn hierdurch mindestens ein Vollzeitdauerar-
beitsplatz geschaffen und besetrt wird.

- Erweiterung einer BetriebssGtt€, wenn hierdurch die Zahl der Dauerarbeitsplätre
um ts % öegenüler dem Stand vor Investitionsbeginn, mindestens aber um 2
Vollzeitdaua;rbeitspläEe ethöht wird und die Aöeitsplätze besetzt lverden'

- Verlagerung einer Betriebsstätte, wenn hierdurdl die Zahl der Daueraöeitsplätse
,m i-s X i"genüO"r dem Stand vor Investitionsbeginn, mindestens aber um 2
vottzeitdauiräöeitsplätre erhöht wird und die ArbeitspläEe besetzt werden'

- Erweö einer von der Stilllegung bedrohten oder bereits stillgelegten Betiebsstät-
te, soiem dieser unler Marktbedingungen erfolgt.

Dauerarbeitsplätse sind ArbeitspläEe, die von vomherein auf Dauer angelegt sind'



Teilzeitarbeitsplätre werden entsprechend der jeweiligen Wochenarbeitszeit' Saison-

äru"-itiorat !-liit ao jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit, sofem sie auf Dauer ange-

i"tä" ilää*, ""ttiii b"rtick"i"t'tigt. T"it.eitarbeitspläEe, die sozialrechtlich $/egen

äärlnofuoioieit nicnt-zur Versicherungspflicht führen, sowie Aushilfskräfte' Prakrikan-

Gn, Hiiriairteiter uno ABM-Kräfte bleiben unbenicksichtigt'

Ein zusätzlich geschaffener Ausbildungsplatz wird wie ein Vollzeitdäueraöeitsplatz
gewertet.

ZuwendunosemDtänoer

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere gewerbliche Untemehmen aus lndustne'

irä"äi"rt, Han-del, Bau-, verkehrs-, Behe-öergungs- und Dien-stleistungsgeweöe
mit Sitz im Landkreis Lüneburg baü. der Absicht, einen Gescfiäftssitr im L-andkreis

iilä;ö ;";;;ä. r.icni a-ntrasslerccntist sind Betriebe die auf G-rund ihrer rä-

iiäiäG*.""*äär" "ine GAJEFRE_Färderung 6ei der NBank bEantragen können oder

ffäilä;ffi;;;;;ernäen ouarist oes voöabens dort bereils abselehnt wurden

iä*I ÜnL."nt"n a-us den SeKoren Land-/Fortswirtschaft' Fischerei und Aquakul-

i,ü' öiJ ä.iriiät"s liner GA/EFRE-Förderung der NBank mit Mitteln aus dieser

Fördenichtlinie ist ausgeschlossen.

Kleine Untemehmen im Sinne dieser Richtlinie werden gem den Empfehlung der

üo'rti""ion, u"tof"ntlicht im Amtsblatt der EU L 124136 vom 20 05 2003' definiert

;];Ü;ä;#;, G wtniger als 50 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz
oaei eine .tatrresuitanzsumme von höchstens 10 Mio € haben

Mittlere Untemehmen im Sinne dies€r Richtlinie werden danach definiert als Unter-

ne'rrmen, oie nicir <reine untemehmen sind und weniger als 250 Personen beschäfti-

äin ü"ä "i""n .rirtt"sumsaE von höchstens 50 Mio € oder eine Jahresbilanzsumme
;on höchstens 43 Mio. € haben.

SofemweitereUntemehmenwirtschaft|ichoderv€rtrag|ichmitdemantragste||enden
irvfÜ ""8ir"0"" "ini, sind deren Beschäftigtenzahlen' Umsätz€ .und Bilanzsummen
iiliiriö-äääl ""ii"ta",iii den Werten des aniragstellenden Kl'U hinzuzurechnen Da-

oäi iit-aie rntensitat oÄr Bindung zu berucksichtigen Zur Ermittlung.der Schwellen-

wärte tilr eigenstänoige Untemehmen, Parlnerunlem€hmen bzw verbundene Unter-

;;fi;s;ii;;;]; in-a"ixtuu-empt"t't,ns der Eu-Kommission enthaltenen Berech-

nungsmethoden.

Eine Förderung nach dieser Ricitlinie ist nur möglich, wenn.bei Ankagsengang mlt

Jer Maßnahme-noch nicht begonnen wurde. Dabei ist als vorhabenbeginn grundsäL-

ä"t ä"iÄo""r,rri" "ines dem-vorhabEn zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungs-

"änä".ättrt*. In den Fällen' in.denen gem fd Nr'.2'1 eine ArbeitsplaEerhö
huno üoraussEEung ist, werden nur die Aöeit+ bzw. Ausbildungsplätze berücksich-

iiöt,-oi" na"n n t"g-s"ingang geschaffen und besetzt wurden

Die G€samtfinanzierung des Projektes muss sichergestellt sein

Eine Förderung ist nur möglich, wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des In-

vestitionsvorhabens auf mindestens 25 000 € belaufen
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Es muss ein in sicjl
Förderung desselben

aboeschlossenes Investitionsvorhaben vorliegen Eine emeute
ÜÄ'temehmens ist auch bei Vorliegen der sonstigen Fördervor-
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aussetzungen nur möglich, wenn es sich um ein neues' in sich abgeschlossenes In-

vestitionsvorhaben handelt

DieneuqeschaffenenArbeits-undAusbi|dungsp|ätr€müssen.fürmindestensfünf
Jahre ab Äuszahlung des Zuschusses vorhanden und besetzr seln

DiemitHi|federzuwendungeMorDenenoderhergEste||tenGegenständemüssenfiir
ää öäiäi "on tino"stens flnf Jahren zwectgebunden verwendet werden

Der Betrieb oder Teile des Betriebes dürfen innerhalb eines Zeitraums von ftinf Jah-

ä-n ni"tti atiffg"l"gt, anderen überlragen oder zur Nutzung überiassen oder aus dem

Landkreis Lüneburg hinaus verlagert lverden

MitdgmVorhabenistspätestensa,veiMonatenachErtei|ungderBewi||igungzube-
grnnen.

Der Durchführungszeitraum' innerhalb dessen das Vohaben abgeschlossen seln

muss, ist auf maximal 12 Monale begrenzt'

Art. Umfanq und Höhe der Föftbrunq

Die Beihife wird in Form eines nicht ruckzahlbaren Investitionszuschusses als An-

teilsf inanziErung gewährt.

Die Höhe des Zuschusses beträgt

- bei kleinen Unlemehmen biszu 25yo,
- bei mittleren Untemehmen bis zu 15 96

der förderfähigen Investitionskosten, höchstens jedoch 100 0O0 € .Soweit 
das un-

ä;;;;;-ö;i"r;bzussberecmist ist, sind die Nettoinvestitionskosten maßseb-

lich.

Gefördert wird die Anschaffung bafl. Herstellung der zum Investitionsvorhaben zäh-

lenden VVirtschaftsgüter des Anlagevermögens'

Von der Förderung sind insbesondere ausgsscnbssen:

- der GrundeMerb und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Waren
- Werk- und Veörauchstoffe
- Verkehrsmittel(PK/V,LKW)

Von der Förderung sind grundsätzlich umfasst:

- lmmaterielleWrtschaftsgüter(Rechte' Palente' Lizenzen)
- GebraudlteWirtschaftsgüter

Allerdings ist über die Förderfähigkeit dieser Kosten im Einzelfall und nach gesonder-

ter Prilfung zu entscheiden.

Oie nach dieser Richtlinie gewährten Beihifen dürfen in Bezug auf dieselben förder-

äiiiä'iJJrä .i,ämm"näü ion"tio"n Beihilfen der Europäischen union' des Bun-

des oder des Landes oder sonsüge-n öffentlichen Beihilfen' geseElich festgeseEte

Förderhöchstgrenzen der Förderung nicht übe6chreiten'
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6.1

YeCE!
Die Anträge auf Gewährung eines Zuschusses sind vor Investitionsbeoinn (vgl Nr'

4 l) unter Verwendung "'n"" nnt'"g"fo'mulars zusammen mit den im AntragsvoF

dru'ck qenanntEn Unterlagen an das vom ündkreis Lüneburg mit derAbwicklung des

prooramms beauftragte unt"r"nr"n, frrta"n"ttsiorderungsgesellschaft mbH für

Staät und Landkreis Lüneburg, zu nchten'

Die in den Anträgen gemachten Angaben werden zu subventionserheblichen Tatsa-

It'-"n im sinn" oi" S ze+ Strafgesetzbuci erklärt'

Über die Auszahruns.d": z!"jh:::'::#9,::ff ,ff#;",üHl Y"Süi![i Vi#l:
oerechter Vorlage eines vom :iteue
äiLnlitäi*äi""äa;rctr den Lanotreis Ltineburg entschieden'

Der Zuschuss wird grundsäElich nichl ausoezahll bzw ist' ggf zuzüglich Zinsen' zu-

rückzuzahten, wenn di€ Be$rmmung"; u;ä toäu"""tt ng; dies€I-Richtlinie oder

ä"Ieääiiöi;igl-b*"heides nicht Einsshalten werden Dies gilt insbesondere' wenn

_ die mit Hitfe der zuwendung "*ää"riln "0", hergestetlten ^Gegenstände 
nicht

- 
iJidi"'d"uät "on 5 Jahren zweckoebunden verwandt werden oder

- die im Antrag angegebenen "uitä"'i"iGprae" nicht geschaffen und besetzt

rn oä#näli"n nu"n"hmefällen kann von einer Rückforderung abgesehen werden

Unwirksamkeit, Rücknahme oder.Vvidenut eines Zuwendungsbescheides sowie als

Füää'iü^iä^-äi" ilJckiorderung der aussezahlten zurvendung richten sich nach oem

Verwaltungsverf ahrensgeseE'

DerLandkreisLüneburg,bz,v.die.vonihmbeauftEgteEinrichfunghaldasRecht'die
Antragsangaben, oie foroargrunongen' äi"-g'füffung d€r V-oraussetzunger und Be-

stimmungen und sonstrge 't ttun'iän J"i 7'iinu-"tg"*itttng bed€utseme um-

stände in den Betrieben zu 'o"'pnrf!n unä c"rub"' E'rkundigungen einzuhol€n E-

benso bleiben Prütungsvertanren oes-Landes' des Bundes oder der EU vorbehalten'

lnkrafttr€ten. Zeitliche Befristuno

il?",.�,il",lä'Hi ;i:-# 3i:,I"fi8"j'1"':ilgi ü"H::?XX'l3:'ix:''1fr 5i""""J'"'$f
;:J#'ü;"1;U;er rreismittet zur v-erttiöunt "t"t'"n una oi" Richtlinie zuvor nicht

aufgehoben oder geändert wird
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